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Im Jahr 1962 haben die deutschen Versicherer die Tarifgruppe „B“ eingeführt. Nunmehr 
haben in den letzten Jahren viele Versicherer die Tarifgruppe „D“ (z. B. für privatisierte 
Staatsunternehmen, Energieversorgungsunternehmen oder private 
Krankenhauseinrichtungen) eingerichtet. Die Beiträge der Tarifgruppen B und D sind 
zumeist identisch, d. h., sie sind günstiger als die „Normalbeiträge“ (Tarifgruppen R und N). 

 

a) Aus welchem Grunde wurde im Jahr 1962 von vielen Versicherern die Einführung der 
Tarifgruppe B gefordert? 

2 Punkte 

b) Erläutern Sie, wieso nach 1995 immer mehr Versicherer neue Tarifgruppen, wie z. B. 
die Tarifgruppe D, eingerichtet haben. 

3 Punkte 

c) Der „Berechtigten-Kreis“ der Tarifgruppe D wird bei vielen Unternehmen immer mehr 
auf neue Berufsgruppen erweitert. 

 

Welche Konsequenz könnte sich daraus für die Tarifgruppe D entwickeln? 4 Punkte 

d) Die Berechtigung zur Einstufung in die Tarifgruppe B oder D muss üblicherweise durch 
eine Bescheinigung bestätigt werden. 

 

Was wird für natürliche Personen damit bestätigt? 4 Punkte 

Warum bestehen die meisten Versicherer auf dieser Bescheinigung?  
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In der Nacht zum 23. August 2002 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu dem 
Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers. Dort öffneten sie den abgestellten 
verschlossenen Pkw des A, der dieses Fahrzeug in Kommission zum Verkauf beim 
Gebrauchtwagenhändler abgegeben hatte. Dieses ist ordnungsgemäß bei der Südstern-
Versicherung haftpflichtversichert. 

Die Täter fahren das Fahrzeug rückwärts auf die Straße. Das Fahrzeug ist völlig 
unbeleuchtet. Weit und breit ist auch keine Straßenlaterne, die das Umfeld ausleuchtet. Auf 
der Straße nähert sich nun das bei der französischen Gesellschaft „Paris“ versicherte 
Fahrzeug des B. Die Täter flüchten und bleiben unbekannt. B, der das auf der Straße 
abgestellte, nicht beleuchtete Fahrzeug zu spät erkennt, reißt sein Lenkrad herum, verliert 
die Kontrolle über sein Fahrzeug und kracht gegen das ordnungsgemäß abgestellte 
Fahrzeug des C. Hierbei wird B verletzt. 

 

C möchte wissen, von wem er Schadenersatz für seinen beschädigten Pkw verlangen kann 
(ohne Handel-/Handwerkversicherung). 

20 Punkte 

B möchte wissen, gegen wen er aufgrund seiner eingetretenen Verletzung 
Schmerzensgeldansprüche geltend machen kann.  

 

 


